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Norm

ABGB §143 Abs1;

SHG Stmk 1998 §28 Z2;

StGB §198;

USchG 1960 §1;

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ist bei der Beurteilung der Frage der "gröblichen" Verletzung

der Unterhaltsp>icht einerseits das Verhältnis zwischen der faktisch erbrachten Leistung des Unterhaltsp>ichtigen und

den geschuldeten Beträgen, andererseits die Dauer der P>ichtverletzung, die Bnanziellen Verhältnisse und die

Verdienstmöglichkeiten und sonstigen Verhältnisse des Unterhaltsp>ichtigen sowie die Lebensverhältnisse des

Unterhaltsberechtigten, das bisherige Verhalten des Verp>ichteten und die Gründe für die Nichterbringung der

geschuldeten Leistung zu berücksichtigen (vgl. aus der Rechtsprechung zu § 1 Unterhaltsschutzgesetz und § 198 StGB

etwa OGH vom 30. Mai 1972, 10 Os 43/72, 22. April 1975, 10 Os 21/75, 3. Mai 1988, 15 Os 64/88, uam). Der BegriE lasse

sich jedenfalls nicht schematisieren (vgl. ÖJZ-LSK 1979/41).
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